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d~r Abg. Dr;: J:~ S. g ;; Cl h, C- f öl], e r l 'PaulaW all i s c hund 

Genossen 

an den Bundesm:l.nis ta:l:' fü r Unterr'loht 1 

betreffend die Erteilung eines mehrwö;;higen Urlaubes an Prof~ Dr. 

Brandweinero 

Nach einer Mitteilung Radio Moskau vom l6 9 März 1952 ist der Grazer 

Universitätsprofessor Dr"Bl"andwel.l:16r Mi tglied einer Delegat ion z;ur 

Untersuchung von A~schuldigungen, die yon sowj etischer Seite gegen 

die UNO-Truppen in NordkoZ'ea erhoben wurden. Die BestellUl'lg dieser 

Delegation erfolgte nicht in der völkerrechtlich üblichen Weise. Sie 

wurde vielmehr Ub er Initiative Sowj etrusslands, da.s in dem angezogenen 

Streitfa.11 Partei ist, vo:n p.d Va.tel'l Vereinigungen 5eQi~det. Ihre Kosten 

trägt Sowjetrusslanda 

SeI bst 'Lei Berufungen l11 U~'1t8rsuchul1gskon:unis S ionen, ~elche von vCSlker­

reqhtlich anerkannten 01'ge.nisationen ei nges etzt werden, ist das zu­

mindest stillschweigellde Einvernehmen der Regierungen jener Staaten 

üblioh, deren StaatGbi1·,~gsr die berufenen Persönlichkeiten sind. 

Umso oehr muss es Befremden erregen und kann als unfreundlicher, 

die Neutralität verletzender Akt gedeutet werden 1 wenn ein Staatsange­

stellter, wie es ein Unive::.~sitätsprofessor ist, an einer Delegation 

teilnimmt, die keinen neutl'alen Charakter besitztJ und diese Teilnahme 

offenkundig nur duroh die Gewähr-ung eines Urlaubes seitens der vorge­

setzten Behörde ermöglioht werde.nkann~ 

Die gefertigten Abgoordneten erlauben sich daher an den Hf;:r.rn Bun­

desminister rür Unter~icht nachstehende 

A n fra gen 

zu richten: 

1.) Aus welchen G~ünden hat F~of~Dr~Brandweiner um die Erteilung eines 

~rlaubes angesucht? 

2 .. ) Hat das Bunclesministcrium für Unterricht diese Gründe überprüft? Wenn 

. nein,wat'um wurde dies unterlassen, zur..e.l die Einstellung und das Ver­

halten des Herrn Prof .. Dr"Brandweiner auch dem Bundesministerium für 

Unterricht nicht unbekannt sein dürfte? 

3~) Welche Massnahmen gcdi?mkt der flel'l" Bunuesminister zu ergreifen,! wenn 

der angegebencUrJaubs zweck mit dem tatsä~hlichen nicht üb el"einstimmt? 
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